
 
 
 
 

 
 

 
 

• Protokoll der Sitzung des Vorstandes • 
 
 
Datum:  30.09.2025 
Ort:   Berlin 
Anwesend:  Die Stifterin / der Vorstand (Adrian M. S. Piper) 
 
 
 
Zwei Tagesordnungspunkte:  
 

Vorstandsbeschluß I: zur Änderung der Satzung 
Vorstandsbeschluß II: zur Auflösung der Stiftung 

 
 

Vorstandsbeschluß I: zur Änderung der Satzung 
 
Der Vorstand beschließt gemäß § 12 Absätze (2.3) einstimmig ohne Enthaltung, 
 

§ 13 Absatz 5 wird neugefaßt wie folgt: 
 

„(5)  Bei Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke soll das 
restliche Vermögen nach Abzug sämtlicher Verbindlichkeiten an die Adrian 
Piper Research Archive Foundation [SCIO #052211], Schottland, fallen, 
das es unmittelbar und ausschließlich im Sinn § 2 dieser Satzung zu 
gemeinnützigen Zwecken der Förderung der Wissenschaft und Forschung, 
Kultur und Bildung zu verwenden hat.“ 

 
Die Satzung bleibt im Übrigen unverändert.  
 
Begründung: 
 
Die Satzungsänderung ist im Interesse der langfristigen Verwirklichung der in § 2 
dieser Satzung genannte Stiftungszwecke erforderlich. Das von der Stifterin mit der 
Errichtung der APRA Foundation verfolgte Ziel war die Förderung 
multidisziplinärer Ansätze im Grenzbereich von Wissenschaft und Forschung, Kunst 
und Kultur. 
 
Die Stifterin, amerikanische Staatsbürgerin, hat sich vor zwanzig Jahren dazu 
entschieden, ihren Arbeits- und Lebensschwerpunkt nach Berlin zu verlegen. Mit der 
am 28. Juli 2017 offiziellgenehmigten Stiftungssatzung (siehe bitte Anlage 1) wollte 
sie für den Fall, daß die Stiftung eines Tages aufgelöst oder ihre steuerbegünstigten 
Zwecke wegfallen würden, mit der Einsetzung des Landes Berlin als Begünstigtem 
der Auffangklausel des § 13 Absatz 5 ihrer Dankbarkeit an und ihrem großen 
Vertrauen zu Berlin Rechnung tragen.  
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Leider wurde den Bauantrag zur Sanierung ihres vorgesehenen Domizils vom Bauamt 
nach drei Jahren abgelehnt und das Grundstück als Fünfeinheit Mietshaus verordnet. 
Diese Maßnahme hat sowohl die Förderung der gemeinnützigen Zwecke der Stiftung, 
als auch die Ansiedlung des Archivs und des Arbeits- und Lebensschwerpunkts der 
Stifterin in Berlin unmöglich gemacht.  
 
Um der Wegfall der gemeinnützigen Zwecke der APRA Foundation Berlin zu 
verhindern, um diese zu schützen und fördern, und um die Ansiedlung des Archivs 
und des Arbeits- und Lebensschwerpunkts der Stifterin zu verwirklichen, hat die 
Stifterin daher am 21. Dezember 2022 eine weitere gemeinnützige Stiftung, die 
Adrian Piper Research Archive Foundation [SCIO #SC052211] in Edinburgh, 
Schottland errichtet, derer Stiftungssatzung genau dieselbe gemeinnützige Zwecke 
wie die APRA Foundation Berlin fördert. 
 
Die Adrian Piper Research Archive Foundation erfüllt die Voraussetzungen der §§ 14 
und 51 – 68 AO. Ihre satzungsgemäß gemeinnützigen Zwecke sind deckungsgleich 
(siehe bitte ihrer Satzung, Anlage 2, ins besonders Paragraphen 4 und 36.2).  Sie 
erfüllt die Voraussetzungen der § 80 – 81 BGB: sie ist eine mitgliederlose juristische 
Person und mit einem durch ihrer Satzung bestimmt gewidmetes Vermögen zur 
dauernden und nachhaltigen Erfüllung des von der Stifterin vorgegebenen Zwecks 
ausgestattet (siehe bitte Paragraph 6 ihrer Satzung).  
 
Weiterhin ist sie anerkannt durch die zuständige Behörde des Landes in dem sie 
ihren Sitz hat, nämlich Edinburgh, Schottland (siehe bitte die Office of the Scottish 
Charity Register (OSCR) Webseite https://www.oscr.org.uk/about-charities/search-
the-register/charity-details?number=SC052211 und die 
Unbedenklichkeitsbestätigung des zuständigen Finanzamts, HMRC [= His Majesty’s 
Revenue and Customs], Anlage 3).  
 
Somit erfüllt also die Adrian Piper Research Archive Foundation sämtliche 
Anforderungen einer gemeinnützigen und steuerbegünstigten Stiftung. Sie ist in der 
Tat verpflichtet, ihres Vermögens unmittelbar und ausschließlich im Sinn § 2 der 
APRA Foundation Berlin Stiftungssatzung zu gemeinnützigen Zwecken der 
Förderung multidisziplinärer Ansätze im Grenzbereich von der Wissenschaft und 
Forschung, Kultur und Bildung zu verwenden. 
 
Dadurch werden die gemeinnützigen Zwecke der APRA Foundation Berlin 
erfolgreich gefördert, obwohl die Stiftung selbst ihre gemeinnützige Zwecke nicht 
fördern kann; und auf jeden Fall nach dem Tod der Stifterin. Das Testament der 
Stifterin ist dementsprechend angepaßt worden, das Stiftungsvermögen der Adrian 
Piper Research Archive Foundation zu vererben. Daher hat der Vorstand festgelegt, 
daß mit dieser Änderung zur § 13 Absatz 5 der Stiftungssatzung (siehe bitte Anlage 
4-1 und 4-2), das umfassende Ziel der Stifterin bei der Initiierung der APRA 
Foundation Berlin jenseits derer Auflösung verwirklicht werden soll. 
 
 

Vorstandsbeschluß II: zur Auflösung der Stiftung APRA Foundation Berlin 
 
Der Vorstand beschließt gemäß § 87 Absatz 1 BGB einstimmig ohne Enthaltung, 
 

die APRA Foundation Berlin sofort aufzulösen. 
 
Begründung: 
 
Eine gemeinnützige Stiftung soll vom Vorstand aufgelöst werden, wenn die Stiftung 
ihren Zweck endgültig nicht mehr dauernd und nachhältig erfüllen kann und die 
Satzung nicht so umgestaltet werden kann, daß sie ihren Zweck wieder dauernd und 
nachhältig erfüllen kann (§ 87 Absatz 1 BGB). Die oben geschilderte Begründung der 
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vorgeschlagenen Satzungsänderung zu § 13 Absatz 5 verdeutlicht genau solchen 
Umstände:  
 
Weil das Bauamt sowohl die Förderung der gemeinnützigen Zwecke der Stiftung, als 
auch die Ansiedlung des Archivs und des Arbeits- und Lebensschwerpunkts der 
Stifterin in Berlin blockiert hat, hat die Stiftung das Grundstück in Berlin am 06. 
November 2024 veräußert und mit der Erlös davon ein Grundstück in Edinburgh, 
Schottland am 28. Februar 2025 erworben, um die gemeinnützigen Zwecke der APRA 
Foundation Berlin erfolgreich in Schottland zu fördern. Das neuerworbene 
Grundstück hat die Anschrift 49 Northumberland Street, Edinburgh EH3 6JQ und ist 
als Domizil der Adrian Piper Research Archive Foundation vorgesehen.  
 
Allerdings steht das Grundstück, und somit seine beabsichtigte gemeinnützige 
Nutzung, ausschließlich unter schottischer Gerichtsbarkeit. Es ist dem schottischen 
Recht unterworfen und darf nur von den schottischen Behörden beaufsichtigt werden 
(siehe bitte Seite 5 der Broschüre Being a Charity in Scotland, Anlage 5; gründlich 
erläutert in dem Charities and Trustee Investment (Scotland) Act 2005, Sections 7, 9, 13 
und 14, bei https://www.legislation.gov.uk/asp/2005/10 ). Da diese Einschränkung 
die Vorschriften der Stiftungssatzung der APRA Foundation Berlin ausschließt, hat 
jene Stiftungssatzung in Schottland weder Gültigkeit noch Anwendung. Ins 
besonders hat sie keine Befugnis, die in ihrer § 2 gelisteten Stiftungszwecken in 
Schottland zu fördern. Um diese gemeinnützige Zwecke in Schottland zu fördern, 
müssen sie von der Satzung der Adrian Piper Research Archive Foundation, die 
genau diesen Auftrag hat, reguliert werden.  
 
Da die APRA Foundation Berlin keine Wirksamkeit in Schottland hat – d.h., an den 
Ort, wo die Stiftungszwecke fortan zu erfüllen sind, ist sie nicht mehr in der Lage, 
ihren Zweck dauernd und nachhältig zu erfüllen; und keine weitere Umgestaltung 
ihrer Satzung kann das ändern. Deshalb hat sie keinen Grund mehr zu existieren und 
soll sofort aufgelöst werden.  
 
Gemäß ihrer neugefaßten § 13 Absatz 5 der Stiftungssatzung (siehe bitte 
Vorstandsbeschluß I oben), wird ihr Vermögen bei der Auflösung an die Adrian Piper 
Research Archive Foundation fallen, wo es ausschließlich für die satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet wird – wie § 3 (2) der APRA Foundation Berlin Stiftungssatzung 
beabsichtigte. 
 
 
 
 
Berlin, den 30. September 2025 
 
 
 

Prof. Dr. Adrian M. S. Piper 
Stifterin/Vorstand 

 










	20250930APRAFBProtokollVorstandsbeschlußSatzungsänderung,AuflösungWSV.pdf
	20251120StiftungsaufsichtFNeupärtlGenehmigungVorstandsbeschlüsse30Sept2025_5von6.pdf
	20251120StiftungsaufsichtFNeupärtlGenehmigungVorstandsbeschlüsse30Sept2025_6von6.pdf
	20251217StiftungsaufsichtFNeupärtlAuflösung&LiquidationDerStiftung6von7.pdf
	20251217StiftungsaufsichtFNeupärtlAuflösung&LiquidationDerStiftung7von7.pdf

